
T.S.Y. Altenburschla 1912

Satzung

§ I Name, Sitz und Geschäftsjahr

1. Der am 01. Mai 1912 in Altenbursctrla gegründete Yerein führt den Name

"T.S.V. Ältenburschla 1912" und hat seinen Sitz in Wanfried, Stadtteil Altenbursctrla.

2. Er soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht Eschwege eingetragen werden.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck und Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Abschnitts,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck ist die Förderung des

Sports und der sportlichen Jugendhilfe. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster

Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Seine Mittel dürfen nur für satzungsgemtiße Zwecke

verwendet werden, und seine Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des

Vereins. Es darf keine Ferson durch Ausgaben, die dem Z:weck des Vereins fremd sind oder

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünsti$ werden.

§ 3 Barben und Wahrzeichen

I. Die Farben des Vereins sind grün-weiß.

2. Das Wahrzeichen hat die Form eines Schildes, welches diagonal grün-weiß als Farben und

als Schriftzug,,T. S. V. Altenbursc}1La'' trägt.

§ 4 Erwerb der Mitgtiedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.
2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand ein schriftliches

Aufnahmegesuch zu richten. Bei Minderjäihrigen ist die Zustimmung der gesetzlichen

Vertreter erforderlich. Die Aufrrahme erfolgt durch den Vorstand.

§ 5 Verlust der Mitgliedschaft

l. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluß aus dem Verein. Die
Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten.

2. Der Austritt ist nur zum Schluß eines Kalenderjahres, unter Einhaltung einer Frist voa
6 Wochen, zulässig.

3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anh<lrung, vom Gesamtvorstand aus dem Verein
ausgeschlossen werden:
a) wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen,
b) wegen Zatrlungsrückstand mit Beitragen von mehr als einem Jahresbeitragtrotz

schriftlicher Mahnung,
c) wegen unehrenhafter Handlungen.
Der Bescheid tiber den Ausschluß ist schriftlich zuzustellen.



§ 6 Beiträge

1. Der Yerein erhebt zur Erfüllung seiner Aufgaben Beiträge-

2. Die Beiträge werden jäihrlich im voraus erhoben.

3. Die Höhe der Beitrage sowie außerordentliche Beitrage werden von der

Mitgliederversammlung festgelegt.
4. Mitglieder, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und dem Verein 2Ü Jahre ohne

Unterbrechung angehören, sind beitragsfrei.
5. Über Beitragsfreiheit in besonderen Fallen entscheidet der Vorstand.

§ 7 Stimmrecht und Wählbarkeit

1. Stimmberechtig sind alle Mitglieder ab vollendetem 18. Lebensjahr (ordentliche

Mitglieder).
2. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung

teilnehmen.
3. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.
4. Gewählt werden können alle volljtihrigen und vollgeschaftsfiihigen Mitglieder des Vereins.

§ I Yereinsorgane

Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlung
b) der Gesamtvorstand
c) der Vorstand.

§9 Mitgliederversammlung

l. Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand einberufen.
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung soll in den drei ersten Mcnaten des

Kalenderj ahres stattfi nden.

3. Die Einladung zu einer Mitgliederversammlung hat spätestens zwei Wochen vorher
schriftlich zu erfolgen.

4. \/fit der Einladung zur Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Diese
muß folgende Punkte enthalten:
a) Bericht des Vorstandes,
b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprufer,

c) Entlastung des Vorstandes,
d) Wahlen, soweit diese erforderlich sind,
e) Beschlußfassung über vorliegende Anträge.

5. Die / der Vorsitzende oder ihr I sein Vertreter leiten die Versammlung.
6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zabl. der erschienenen Mitglieder

beschlußfühig.
7. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mi§ieder

gefaßt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden bzw. des

Versammlungsleiters den Ausschlag.
Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 213 der erschienenen
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.

8. Anträge können gestellt werden:
a) von den ordentlichen Mitgliedern
b) vom Yorstand.



9. über Antrlige, die nicht schon in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der

Mitgliederversamnrlung nr-rr abgestimmt we,rden, wenn die-se Anträge mindestens 8 Tage

vor der Versammlung schriftlich bei dem Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind.

Später eingehende Anträge dtirfen von der Mitgliederversammlung nur behandelt werden,

wenn ihre Dringlichkeit einstimmig beschlossen wurde.
Geheime Abstimmung erfol$ nur auf Antrag.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen mit
entsprechender Tagescrdnung einzuberufen, $/enn es

a) der Cresamtvorstand beschließt,
b) ein Yiertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim Vorstand beantragt hat,

c) das Interesse des Vereins es erfordert.
Außerordentliche Versammlungen stehen die gleichen Befugnisse zu, wie den

ordentlichen.

10.

11.

§ 10 Vorstand

1. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die/der Vorsitzende, die/der stellvertretende
Vorsitzende und die Kassiererinlder Kassierer. Sie vertreten den Verein gerichtlich und
außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtiS. Im Innenverhaltnis des

Vereins darf dieider stellvertretende Vorsitzende seine Vertretungsmacht nur bei
Verhinderung derldes Vorsitzenden und die Kassiererin/der Kassierer nur bei
Verhinderung beider Vorsitzenden ausüben.

2. Dem Gesamtvorstand gehoren außer der/dem Vorsitzenden, der/dem stellvertretenden
Vorsitzenden und der Kassiererin/dem Kassierer, die Schriftfuhrerin/der Schriftführer und
die Ressortleiter für
- Jugend- und Frauensport
- Breiten-, Freizeit- und Wettkampßport
- Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit
an.

3. Der von der Mitgliederversammlung gewählte Gesamtvorstand leitet den Verein. Seine

Sitzungen werden von der/dem Vorsitzenden geleitet. Er tritt zusarnmen, wenn es das

Vereinsinteresse erfordert oder drei seiner Mitglieder es beantragen. Er ist beschlußfiihig,
wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Beim Ausscheiden eines Mitgliedes ist
der Gesamtvorstand berechtigt, ein neues Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl
zu berufen.

4. Zu den Aufgaben des Gesamtvorstandes gehören:
a) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
b) die Bewilligung von Ausgaben
c) Aufnahme und Ausschluß von Mitgliedern.

5. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist als geschäftsfuhrender Vorstand für solche
Aufgaben zuständig, die aufgrund ihrer Dringlichkeit einer schnellen Erledigung bedtlrfen.
Er erledigt außerdem die Aufgaben, deren Behandlung durch den Gesamtvorstand nicht
notwendig ist. Der Gesamtvorstand ist über die Tätigkeit des geschäftsführenden
Yorstandes bei nächster Gelegenheit an informieren.

§ 11 Ausschüsse

Der Gesamtvorstand kann bei Bedarf für sonstige Vereinsaufgaben Ausschüsse bilden" deren
Mitglieder vom Gesamtvorstand berufen werden.
Die Sitzungen der Äusschüsse erfolgen nach Bedarf und werden durch den zuständigen Leiter
einberufen.



§ 12 Protokollieren der Beschlüsse

über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Gesamtvorstandes und des

gesehäftsfi:hrendea Vorstandes ist je+reils ein Protokoll anzufe--rtige-c, das vos der

Versammlungslelteri#dem Yersammlu*gsleiter uad der ProtckcllFJhrer;x/dem
Protokollfuhrer zu unterzeichnen ist.

§ 13 Wahlen

l. Die lVlitglieder des Gesamtvorstandes werden für die Dauer von drei Jahren gewtihlt. Sie

bleiben solange im Amt, bis der Nachfolger gewählt ist. Wiederwahl ist zulässig.

2. Die Kassenpnifer werden fi.ir die Dauer von zwei Jahren gewählt; wobei bei jeder

ordentlichen Mitgliederversammlung ein Kassenprüfer neu gewählt wird.

§ 14 Kassenprüfung

Die Kasse des Yereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung des

Yereins gewählte Kassenpnifer geprüft. Die Kassenprüfer erstatten der
Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung
der Kassengeschäfte die Entlastung des Kassierers und des Vorstandes.

§ l5 Auflösung des Vereins

l. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
besctrlossen werden. Auf der Tagesordnung dieser Versammlung darf nur der Punlt
,*Auflösung des Vereins" stehen.

2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung dar nur erfolgen, wenn es

a) der Gesamtvorstand mit einer Mehrheit von 3/+ 
a1ler seiner Mitglieder beschlossen

hat oder
b) von 113 der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde.

3. Die Yersammlung ist beschlußftihig, wenn mindestens 5A Yo der stimmberechtiSen
Mitglieder anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von 3/4 der
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist
namentlich vorzunehmen.

4. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, füllt das

Vermögen des Vereins an die Stadt Wanfried zwecks Verwendung firr den Kindergarten
Altenburschla. Beschlüsse über die hinftige Verwendung des Yermögens durfen erst nach
Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 21. Januar 2001 in
Altenburschla genehmigl.
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